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76. Jahrgang Ausgegeben zu Düsseldorf am 28. Dezember 2022 Nummer 49

Hinweis:
Die Gesetz- und Verordnungsblätter des Landes NRW (GV. NRW.) und die Sammlung aller Gesetze und 
Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Ministerialblätter für das Land NRW (MBl. NRW.) 
und die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet 
des Landes NRW (https://lv.recht.nrw.de) und im Internet (https://recht.nrw.de) zur Verfügung.
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Verordnung über die Erstellung dienstlicher 
 Beurteilungen der Richterinnen und Richter sowie 

der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte im 
 Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz 
(Beurteilungsverordnung JM – BeurtVO JM)

Vom 14. Dezember 2022

Aufgrund des §  14 Absatz  5 und 6 Satz  2 des Landes-
richter- und Staatsanwältegesetzes vom 8. Dezember 
2015 (GV. NRW. S. 812), von denen Absatz 5 durch Arti-
kel 1 Nummer 2 Buchstabe b des Gesetzes vom 13. April 
2022 (GV. NRW. S. 504) neu gefasst und Absatz 6 Satz 2 
durch Artikel  1 Nummer  2 Buchstabe b des Gesetzes 
vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 504) eingefügt worden 
ist, verordnet das Ministerium der Justiz:

§ 1
Grundsätze, Beurteilungsarten

(1) Diese Verordnung regelt die Grundsätze für die Er-
stellung der dienstlichen Beurteilungen von Richterin-
nen und Richtern der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der 
Verwaltungs-, der Finanz-, der Arbeits- und der Sozial-
gerichtsbarkeit sowie von Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälten des Landes Nordrhein-Westfalen. Ein-
zelheiten zu dieser Verordnung werden in einer Verwal-
tungsvorschrift geregelt.

(2) Dienstliche Beurteilungen sind unter Beachtung der 
richterlichen Unabhängigkeit und der Stellung der 
Staatsanwaltschaften als Organe der Rechtspfl ege zu er-
stellen.

(3) Dienstliche Beurteilungen erfolgen in regelmäßigen 
Zeitabständen (Regelbeurteilungen) und nach Maßgabe 
des §  3 aus besonderem Anlass (Anlassbeurteilungen). 
Sie erfolgen durch die dazu bestimmte dienstvorgesetzte 
Stelle und als weitere dienstliche Beurteilung (Überbe-
urteilung) nach Maßgabe der Beamten- und Disziplinar-
zuständigkeitsverordnung JM vom 4. Dezember 2007 
(GV. NRW. S. 652) in der jeweils geltenden Fassung.

(4) Die dienstliche Beurteilung erfolgt unter Verwendung 
eines Beurteilungsformulars, dessen Form, Inhalt und 
Ausgestaltung in der Verwaltungsvorschrift nach Ab-
satz 1 Satz 2 festgelegt werden.

§ 2
Regelbeurteilungen

(1) Vor der Ernennung auf Lebenszeit erfolgt eine Regel-
beurteilung nach Ablauf einer Probezeit von sechs, acht-
zehn und sechsunddreißig Monaten und alsdann alle 
zwei Jahre. Von einer Regelbeurteilung nach Satz 1 kann 
abgesehen werden, wenn in den letzten sechs Monaten 
vor dem Stichtag bereits eine Anlassbeurteilung wegen 
der Bewerbung um ein Eingangsamt erstellt wurde.

(2) Nach der Ernennung auf Lebenszeit erfolgt eine Re-
gelbeurteilung alle vier Jahre zum Stichtag 1. Juni.

(3) Eine Regelbeurteilung erfolgt nicht für

1.  Präsidentinnen und Präsidenten der oberen Landes-
gerichte sowie Generalstaatsanwältinnen und Gene-
ralstaatsanwälte,

2.  Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte, die

 a)  das 50. Lebensjahr vollendet haben und beantra-
gen, nicht beurteilt zu werden, oder

 b)  das 55. Lebensjahr vollendet haben, sofern sie 
nicht beantragen, beurteilt zu werden,

3.  Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte während der Dauer einer Erpro-
bung im Sinne des § 14 Absatz 6 des Landesrichter- 
und Staatsanwältegesetzes vom 8. Dezember 2015 
(GV. NRW. S. 812) in der jeweils geltenden Fassung.

(4) Bei Richterinnen und Richtern sowie Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälten, deren tatsächliche Tätigkeit 
im Durchschnitt des Beurteilungszeitraums unterhalb 
von 20 Prozent der regelmäßigen Dienstzeit lag, ist die 

Verpfl ichtung zur Nachzeichnung entsprechend §  9 der 
Laufbahnverordnung vom 21. Juni 2016 (GV. NRW. 
S. 461) in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

§ 3
Anlassbeurteilungen

(1) Eine Anlassbeurteilung erfolgt bei jeder Bewerbung 
um ein Eingangsamt oder ein Amt mit höherem End-
grundgehalt als dem eines Eingangsamts (Beförderungs-
amt), es sei denn, das Ende des Beurteilungszeitraums 
der letzten dienstlichen Beurteilung, die eine Prognose 
für das angestrebte Statusamt bereits enthält, liegt nicht 
mehr als sechs Monate zurück und eine davon abwei-
chende Beurteilung ist nicht veranlasst. 

(2) Eine Anlassbeurteilung erfolgt zudem

1.  zum Beginn einer mindestens sechs Monate dauern-
den Abordnung oder Zuweisung oder eines mindes-
tens sechs Monate dauernden Dienstleistungsauftrags 
sowie bei Beendigung einer solchen Abordnung oder 
Zuweisung oder eines solchen Dienstleistungsauf-
trags; dies gilt nicht, wenn

 a)  das Ende des Beurteilungszeitraums der letzten 
dienstlichen Beurteilung nicht mehr als sechs Mo-
nate zurückliegt und eine davon abweichende Be-
urteilung nicht veranlasst ist,

 b)  die Abordnung innerhalb des Bezirks derselben 
dienstvorgesetzten Stelle im Sinne des § 1 Absatz 1 
der Beamten- und Disziplinarzuständigkeitsver-
ordnung JM erfolgt oder 

 c)  der Dienstleistungsauftrag an eine Richterin oder 
einen Richter auf Probe innerhalb des Bezirks der-
selben dienstvorgesetzten Stelle im Sinne des §  1 
Absatz 1 der Beamten- und Disziplinarzuständig-
keitsverordnung JM erteilt wird,

2.  bei einer Versetzung; dies gilt nicht, wenn

 a)  das Ende des Beurteilungszeitraums der letzten 
dienstlichen Beurteilung nicht mehr als sechs Mo-
nate zurückliegt und eine davon abweichende Be-
urteilung nicht veranlasst ist,

 b)  die Versetzung innerhalb des Bezirks derselben 
dienstvorgesetzten Stelle im Sinne des § 1 Absatz 1 
der Beamten- und Disziplinarzuständigkeitsver-
ordnung JM erfolgt oder

 c)  die oder der zu Beurteilende seit der letzten 
dienstlichen Beurteilung nur im aufnehmenden 
Geschäftsbereich tätig gewesen ist,

3.  nach Beendigung einer Erprobung im Sinne des § 14 
Absatz 6 des Landesrichter- und Staatsanwältegeset-
zes, es sei denn, die Erprobung wird vor Ablauf von 
drei Monaten abgebrochen, 

4.  auf Aufforderung des für Justiz zuständigen Bundes-
ministeriums anlässlich der Bundesrichterwahlen und

5.  zum Beginn einer mindestens zwölf Monate dauern-
den beschäftigungslosen Elternzeit, vollständigen Be-
urlaubung oder vollständigen Freistellung auf Antrag 
der oder des zu Beurteilenden.

(3) Richterinnen und Richter auf Probe oder kraft Auf-
trags sind, soweit erforderlich, ferner rechtzeitig vor Ab-
lauf der in § 22 Absatz 1, 2 und 4 sowie § 23 des Deut-
schen Richtergesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. April 1972 (BGBl.  I S.  713), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 2154) geändert worden ist, bestimmten Fristen zu be-
urteilen.

§ 4
Beurteilungsmaßstab

(1) Eignung, Befähigung und fachliche Leistung sind am 
Maßstab desjenigen Statusamts unter Berücksichtigung 
der Anforderungsprofi le nach §  8 zu beurteilen, das die 
oder der zu Beurteilende am Stichtag innehat. Richterin-
nen und Richter auf Probe sowie Richterinnen und Rich-
ter kraft Auftrags sind am Maßstab desjenigen Status-
amts unter Berücksichtigung der Anforderungsprofi le 
nach §  8 zu beurteilen, in dem sie später als Richterin 
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oder Richter auf Lebenszeit beziehungsweise als Staats-
anwältin oder Staatsanwalt verwendet werden sollen. 

(2) Mit jeder Beförderung in ein höheres Statusamt sind 
regelmäßig gesteigerte Anforderungen und ein höheres 
Maß an Verantwortung verbunden. Nach jeder Beförde-
rung sind bei der dienstlichen Beurteilung entsprechend 
strengere Maßstäbe anzulegen.

§ 5
Beurteilungsmerkmale

(1) Eignung, Befähigung und fachliche Leistung sind je-
weils anhand folgender Hauptmerkmale zu bewerten:

1.  Sach- und Fachqualifi kation,

2.  Persönliche Qualifi kation,

3.  Soziale Qualifi kation sowie

4.  Führungs- und Leitungsqualifi kation.

(2) Zur weiteren Konkretisierung werden den Haupt-
merkmalen in der Verwaltungsvorschrift nach §  1 Ab-
satz 1 Satz 2 Untermerkmale zugeordnet. Bei der dienst-
lichen Beurteilung von

1.  Präsidentinnen und Präsidenten sowie deren Vizeprä-
sidentinnen und Vizepräsidenten,

2.  Direktorinnen und Direktoren sowie deren ständigen 
Vertreterinnen und ständigen Vertreter,

3.  Leiterinnen und Leitern der Generalstaatsanwalt-
schaften und der Staatsanwaltschaften sowie deren 
Vertreterinnen und Vertretern sowie

4.  Leitenden Oberstaatsanwältinnen und Leitenden 
Oberstaatsanwälten als Leiterinnen oder Leitern ei-
ner Abteilung bei einer Generalstaatsanwaltschaft so-
wie Oberstaatsanwältinnen und Oberstaatsanwälten 
als Leiterinnen oder Leitern einer Hauptabteilung bei 
einer Staatsanwaltschaft 

werden dem Hauptmerkmal Führungs- und Leitungs-
qualifi kation gesonderte Untermerkmale zugeordnet, die 
den besonderen Anforderungen dieser Ämter Rechnung 
tragen.

(3) Den Untermerkmalen sollen Ausformungen mit bei-
spielhaftem und erläuterndem Charakter hinzugefügt 
werden.

§ 6
Bewertung

(1) Die Hauptmerkmale sind anhand der ihnen zugeord-
neten Untermerkmale in textlicher Form zu bewerten 
und jeweils mit einer Zwischennote zu versehen (Zwi-
schenbewertung). Die dienstliche Beurteilung ist mit ei-
ner zusammenfassenden Würdigung der Eignung, Befä-
higung und fachlichen Leistung und einer diesbezügli-
chen Gesamtnote (Gesamturteil) abzuschließen. Das 
Gesamturteil ist aus den vier Zwischenbewertungen un-
ter Würdigung ihrer Gewichtung und nicht als arithme-
tisches Mittel zu bilden. Dabei kommt den Zwischenbe-
wertungen der Hauptmerkmale nach § 5 Absatz 1 Num-
mer  1 und 4 zusammenbetrachtet ein größeres Gewicht 
zu als den zusammenbetrachteten Zwischenbewertungen 
der Hauptmerkmale nach § 5 Absatz 1 Nummer 2 und 3. 
Das Hauptmerkmal nach §  5 Absatz  1 Nummer  4 ist 
umso gewichtiger, je größer der Umfang der im Beurtei-
lungszeitraum wahrgenommenen Führungs- und Lei-
tungsaufgaben ist. Aus der Begründung des Gesamtur-
teils muss sich die im Einzelfall vorgenommene Gewich-
tung der vier Zwischenbewertungen ergeben.

(2) Zwischen- und Gesamtnoten sind:

hervorragend:
13 – 15 Punkte,

erheblich über dem Durchschnitt:
10 – 12 Punkte,

überdurchschnittlich:
7 – 9 Punkte,

den Anforderungen entsprechend:
4 – 6 Punkte,

unterdurchschnittlich:
1 – 3 Punkte,

ungenügend:
0 Punkte.

Zu verwenden sind ganze Punktwerte. Andere Bewer-
tungen oder Zusätze sind unzulässig.

§ 7

Zusätzliche Bestimmungen für Anlassbeurteilungen

(1) Bei einer Anlassbeurteilung nach §  3 Absatz  1 ist 
ausgehend von dem Gesamturteil über die im Beurtei-
lungszeitraum gezeigte Eignung, Befähigung und fachli-
che Leistung eine Prognose der für das angestrebte Amt 
zu erwartenden Eignung, Befähigung und fachlichen 
Leistung (Eignung im weiteren Sinne) der oder des zu 
Beurteilenden abzugeben. Maßstab für die Prognose ist 
das angestrebte Statusamt unter Berücksichtigung der 
Anforderungsprofi le nach § 8.

(2) Bei einer Anlassbeurteilung nach § 3 Absatz 2 Num-
mer 3 ist ausgehend von dem Gesamturteil eine Prognose 
der zu erwartenden Eignung im weiteren Sinne für jedes 
typischerweise erste Beförderungsamt des betreffenden 
Dienstzweiges oder der betreffenden Gerichtsbarkeit, 
dessen Übertragung eine Erprobung voraussetzt, anzu-
geben. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Der Grad der Eignung im weiteren Sinne ist zusam-
menfassend zu bewerten und zwar mit

hervorragend geeignet:
13 – 15 Punkte,

besonders gut geeignet:
10 – 12 Punkte,

gut geeignet:
7 – 9 Punkte,

geeignet:
4 – 6 Punkte,

nicht geeignet:
0 – 3 Punkte.

§ 6 Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 8

Anforderungsprofi le

(1) Für jedes Eingangs- und Beförderungsamt wird ein 
Anforderungsprofi l in der Verwaltungsvorschrift nach § 1 
Absatz 1 Satz 2 erstellt.

(2) Die Anforderungsprofi le nach Absatz  1 beschreiben 
idealtypische Qualifi kationen und enthalten keine kons-
titutiven Merkmale. Sie sind insoweit verbindlich, als die 
dienstliche Beurteilung einschließlich der Prognose nach 
§ 7 Absatz 1 und 2 an ihnen ausgerichtet werden muss. 
Weniger entwickelte Qualifi kationen können dabei durch 
andere stärker ausgeprägte Qualifi kationen kompensiert 
werden; als fehlend festgestellte Qualifi kationen können 
nur ausnahmsweise kompensiert werden. Qualifi katio-
nen, die von der oder dem zu Beurteilenden aufgrund ei-
ner Schwerbehinderung nicht erfüllt werden können, 
bleiben außer Betracht.

(3) Soweit Anforderungsprofi le eine bestimmte Bewäh-
rungs- oder Verwendungszeit vorsehen, gilt für die Be-
rechnung dieser Zeit eine Teilzeitbeschäftigung von min-
destens 30 Prozent des regelmäßigen Dienstes als volle 
Arbeitszeit. Bei einer geringeren Teilzeitbeschäftigung 
ist die Teilzeitbeschäftigung entsprechend ihrem Verhält-
nis zur Beschäftigung mit 30 Prozent des regelmäßigen 
Dienstes zu berücksichtigen. Die Sätze 1 und 2 gelten 
entsprechend für den Fall einer teilweisen Freistellung 
von der dienstlichen Tätigkeit wegen der Mitgliedschaft 
in einem Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrat oder 
als Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen 
sowie für den Fall einer teilweisen Freistellung von 
Rechtsprechungs- oder staatsanwaltlichen Aufgaben zur 
Wahrnehmung von Aufgaben der Justizverwaltung.
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§ 9
Beurteilungs- und Überbeurteilungszuständigkeit

(1) Die dienstliche Beurteilung obliegt derjenigen Stelle, 
die am Ende des Beurteilungszeitraums dienstvorge-
setzte Stelle im Sinne des § 1 Absatz 1 der Beamten- und 
Disziplinarzuständigkeitsverordnung JM ist. Die Zu-
ständigkeit für die Überbeurteilung richtet sich nach § 6 
Absatz  1 Nummer  10 und §  7 Absatz  2 Nummer  3 der 
Beamten- und Disziplinarzuständigkeitsverordnung JM. 

(2) Im Verhinderungsfall ist die Vertreterin oder der Ver-
treter zuständig. Hat die Vertreterin oder der Vertreter im 
Vergleich zu der oder dem zu Beurteilenden ein gleich-
rangiges oder niedrigeres Statusamt inne, ist die Beur-
teilung im Fall einer nicht nur vorübergehenden Verhin-
derung von der gemäß § 8 des Justizgesetzes Nordrhein-
Westfalen vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S. 30) in der 
jeweils geltenden Fassung nächsthöheren dienstvorge-
setzten Stelle zu erstellen.

(3) Im Fall der Abordnung an eine Stelle außerhalb des 
Geschäftsbereichs des für Justiz zuständigen Ministeri-
ums oder der Zuweisung einer Tätigkeit bei einer sol-
chen Stelle obliegt die dienstliche Beurteilung vorbe-
haltlich des Absatzes 4 der letzten dienstvorgesetzten 
Stelle im Sinne des § 1 Absatz 1 der Beamten- und Dis-
ziplinarzuständigkeitsverordnung JM. Zu diesem Zweck 
ist ein schriftlicher Beurteilungsbeitrag der Stelle einzu-
holen, bei der die oder der zu Beurteilende tätig ist.

(4) Erfolgt die Abordnung an eine Stelle außerhalb des 
Geschäftsbereichs des für Justiz zuständigen Ministeri-
ums oder die Zuweisung einer Tätigkeit bei einer solchen 
Stelle zum Zwecke der Erprobung, obliegt die dienstli-
che Beurteilung wegen der Beendigung der Erprobung 
den in § 2 Nummer 1 bis 3 und 5 bis 6 der Beamten- und 
Disziplinarzuständigkeitsverordnung JM genannten 
dienstvorgesetzten Stellen für die zu Beurteilenden ihres 
Geschäftsbereichs. Zu diesem Zweck ist ein schriftlicher 
Beurteilungsbeitrag der Stelle einzuholen, bei der die 
Erprobung erfolgt ist.

(5) Die dienstliche Beurteilung von Richterinnen und 
Richtern sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, 
die an das für Justiz zuständige Ministerium abgeordnet 
sind, obliegt in allen Fällen dem für Justiz zuständigen 
Ministerium.

§ 10
Erstmalige Regelbeurteilung

Die Regelbeurteilungen nach § 2 Absatz 2 sind erstmals 
zum Stichtag 1. Juni 2025 zu erstellen. Der Beurteilungs-
zeitraum dieser Beurteilungen erstreckt sich vom 1. Ja-
nuar 2021 bis zum 31. Mai 2025.

§ 11
Besonderheiten in der Arbeitsgerichtsbarkeit

(1) Abweichend von § 2 Absatz 2 wird der Stichtag der 
Regelbeurteilungen durch das Datum der Lebenszeiter-
nennung bestimmt.

(2) Die Vizepräsidentin des Landesarbeitsgerichts oder 
der Vizepräsident des Landesarbeitsgerichts soll in das 
Beurteilungsverfahren einbezogen werden. Die Möglich-
keit, weitere Dezernentinnen oder Dezernenten in das 
Beurteilungsverfahren einzubeziehen, bleibt hiervon un-
berührt.

§ 12
Evaluierung

Diese Verordnung wird nach Ablauf von drei Jahren seit 
ihrem Inkrafttreten von dem für Justiz zuständigen Mi-
nisterium überprüft.

§ 13
Übergangsregelung

Dienstliche Beurteilungen, deren Stichtag vor dem In-
krafttreten dieser Verordnung liegt, sind einschließlich 
einer gegebenenfalls erforderlichen Überbeurteilung auf 
der Grundlage der Allgemeinen Verfügung „Dienstliche 
Beurteilungen der Richterinnen und Richter sowie der 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte“ vom 2. Mai 2005 

(JMBl. NRW S. 121), die zuletzt durch Allgemeine Verfü-
gung vom 4. Juli 2016 (JMBl. NRW S. 191) geändert wor-
den ist, zu erstellen. Dasselbe gilt für dienstliche Beur-
teilungen einschließlich einer gegebenenfalls erforderli-
chen Überbeurteilung, die aus Anlass einer Bewerbung 
um ein vor dem 1. Januar 2023 ausgeschriebenes Ein-
gangs- oder Beförderungsamt zu erstellen sind, mit der 
Maßgabe, dass der späteste Beurteilungsstichtag der 31. 
Dezember 2022 ist; die Stellenbesetzungsverfahren sind 
auf der Grundlage dieser dienstlichen Beurteilungen und 
der in Satz 1 genannten Allgemeinen Verfügung zu Ende 
zu führen.

§ 14
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 

Düsseldorf, den 14. Dezember 2022

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Benjamin  L i m b a c h

– GV. NRW. 2022 S. 1104
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Verordnung über die Erprobung 
von Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen 

und Staatsanwälten im Geschäftsbereich des 
 Ministeriums der Justiz 

(Erprobungsverordnung JM – ErprobVO JM)

Vom 14. Dezember 2022

Aufgrund des §  14 Absatz  6 Satz  2 und 4 des Landes-
richter- und Staatsanwältegesetzes vom 8. Dezember 
2015 (GV. NRW. S.  812), der durch Artikel  1 Nummer 2 
Buchstabe b des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. 
S. 504) eingefügt worden ist, verordnet das Ministerium 
der Justiz:

§ 1
Grundsätze

(1) Diese Verordnung regelt die Grundsätze für die Er-
probung von Richterinnen und Richtern der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit, der Verwaltungs-, der Arbeits- und der 
Sozialgerichtsbarkeit sowie von Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälten des Landes Nordrhein-Westfalen. Für 
Richterinnen und Richter in der Finanzgerichtsbarkeit 
gilt kein Erprobungserfordernis. Einzelheiten zu dieser 
Verordnung werden in einer Verwaltungsvorschrift gere-
gelt.

(2) Auf Erprobungsmöglichkeiten und deren Vorausset-
zungen ist in geeigneter Weise hinzuweisen.

§ 2
Erprobungserfordernis, Ausnahmen

(1) Die erstmalige Übertragung eines Amts mit höherem 
Endgrundgehalt als dem eines Eingangsamts setzt vor-
aus, dass die Richterin oder der Richter beziehungsweise 
die Staatsanwältin oder der Staatsanwalt erprobt wor-
den ist. Erprobt ist, wer nach Maßgabe der folgenden 
Vorschriften zu dem Zweck verwendet worden ist, ihre 
oder seine Eignung, Befähigung und fachliche Leistung 
für ein Amt nach Satz 1 zu bewerten. 

(2) Abweichend von Absatz 1 ist die erstmalige Übertra-
gung der Ämter 

1.  der Direktorinnen und Direktoren beziehungsweise 
Präsidentinnen und Präsidenten der Amtsgerichte so-
wie ihrer ständigen Vertreterinnen und ständigen Ver-
treter,
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2.  der Direktorinnen und Direktoren der Arbeitsgerichte 
sowie ihrer ständigen Vertreterinnen und ständigen 
Vertreter,

3.  der Richterinnen und Richter am Amtsgericht, am Ar-
beitsgericht oder am Sozialgericht – als weitere auf-
sichtführende Richterin oder weiterer aufsichtführen-
der Richter – und

4.  der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte – als Grup-
penleitung bei einer Staatsanwaltschaft – von dem 
Erfordernis einer Erprobung mit der Maßgabe ausge-
nommen, dass für die nachfolgende Übertragung an-
derer als der vorgenannten Beförderungsämter die 
Erprobung vorausgesetzt bleibt.

§ 3
Geeignete Dienststellen und Aufgaben

(1) Die Erprobung kann durch die Wahrnehmung von 
Aufgaben

1.  der rechtsprechenden Gewalt bei einem oberen Lan-
desgericht,

2.  des staatsanwaltlichen Dienstes bei einer General-
staatsanwaltschaft,

3.  als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaft-
licher Mitarbeiter beim Bundesverfassungsgericht, 
beim Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-
Westfalen, bei einem obersten Bundesgericht oder bei 
der Bundesanwaltschaft beim Bundesgerichtshof,

4.  als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter bei dem für Justiz 
zuständigen Bundesministerium, dem für Justiz zu-
ständigen Ministerium des Landes Nordrhein-West-
falen, der Fachhochschule für Rechtspfl ege Nord-
rhein-Westfalen, dem Zentralen IT-Dienstleister für 
die Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen oder der 
Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen,

5.  als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter bei einer internati-
onalen Institution, insbesondere bei den Institutionen 
und Organen der Europäischen Union und dem Euro-
päischen Gerichtshof für Menschenrechte,

6.  für Beförderungsämter im Bereich der Verwaltungsge-
richtsbarkeit auch als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter 
einer anderen obersten Bundes- oder Landesbehörde 
und

7.  für Beförderungsämter im Bereich der Arbeits- und 
der Sozialgerichtsbarkeit auch als Mitarbeiterin oder 
Mitarbeiter der für Arbeit und der für Soziales zu-
ständigen Ministerien des Bundes und des Landes 
Nordrhein-Westfalen

durchgeführt werden.

(2) Die Erprobung bei einer Dienststelle nach Absatz  1 
Nummer  3 bis 7 setzt die Wahrnehmung von Aufgaben 
der Justiz- oder Ministerialverwaltung oder von über-
wiegend juristischen Aufgaben voraus. Das für Justiz zu-
ständige Ministerium entscheidet abschließend und ver-
bindlich vor Beginn der beabsichtigten Erprobung über 
das Vorliegen dieser Voraussetzung. Die Stellen zur Er-
probung bei den nach Absatz 1 Nummer 3 bis 7 geeigne-
ten Dienststellen müssen insgesamt in einem angemesse-
nen Verhältnis zu Erprobungsstellen nach Absatz  1 
Nummer 1 und 2 stehen.

§ 4
Erprobungsdauer

(1) Die regelmäßige Erprobungsdauer beträgt in den 
Fällen des §  3 Absatz  1 Nummer  1 und 2 neun Monate 
und in den Fällen des § 3 Absatz 1 Nummer 3 bis 7 zwei 
Jahre. Die Erprobungsdauer kann im Einzelfall verkürzt 
oder, insbesondere bei Beurlaubungszeiten ohne Dienst-
bezüge oder Krankheitszeiten, verlängert werden. Die 
Entscheidung über eine Verkürzung oder Verlängerung 
trifft die für die dienstliche Beurteilung nach §  3 Ab-
satz  2 Nummer  3 der Beurteilungsverordnung JM vom 
14.  Dezember 2022 (GV. NRW. S.  1104) in der jeweils 
 geltenden Fassung zuständige Stelle. Die Verkürzung be-
darf der Zustimmung des für Justiz zuständigen Ministe-
riums.

(2) Die Erprobung kann auch in Teilzeit mit mindestens 
der Hälfte des regelmäßigen Dienstes durchgeführt wer-
den. Sowohl Erprobungen in Vollzeit als auch in Teilzeit 
müssen mit der vollen jeweils zur Verfügung stehenden 
Arbeitskraft erfolgen.

§ 5
Voraussetzungen der Erprobung

Zur Erprobung einberufen werden kann nur, wer

1.  auf Lebenszeit ernannt ist,

2.  nach der Erlangung der Planreife im Sinne von § 10 
des Deutschen Richtergesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. April 1972 (BGBl.  I S.  713), 
das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 25. Juni 
2021 (BGBl. I S. 2154) geändert worden ist, regelmä-
ßig mindestens zwei Jahre richterlich beziehungs-
weise staatsanwaltlich tätig gewesen ist und

3.  nach ihrer oder seiner Eignung, Befähigung und fach-
lichen Leistung in der Verwendung nach Nummer  2 
hierfür in Betracht kommt.

Für die Berechnung der Verwendungszeit nach Satz  1 
Nummer  2 gilt eine Teilzeitbeschäftigung von mindes-
tens 30 Prozent des regelmäßigen Dienstes als volle Ar-
beitszeit. Bei einer geringeren Teilzeitbeschäftigung ist 
die Teilzeitbeschäftigung entsprechend ihrem Verhältnis 
zur Beschäftigung mit 30 Prozent des regelmäßigen 
Dienstes zu berücksichtigen. Die Sätze 2 und 3 gelten 
entsprechend für den Fall einer teilweisen Freistellung 
von der dienstlichen Tätigkeit wegen der Mitgliedschaft 
in einem Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrat oder 
als Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen 
sowie für den Fall einer teilweisen Freistellung von 
Rechtsprechungs- oder staatsanwaltlichen Aufgaben zur 
Wahrnehmung von Aufgaben der Justizverwaltung.

§ 6
Beurteilung nach Abschluss der Erprobung

(1) Nach Abschluss der Erprobung sind Eignung, Befä-
higung und fachliche Leistung nach Maßgabe der Beur-
teilungsverordnung JM zu beurteilen.

(2) Zur Vorbereitung der Erstellung der dienstlichen Be-
urteilung ist nach Abschluss der Erprobung nach § 3 Ab-
satz  1 Nummer  1 ein schriftlicher Beurteilungsbeitrag 
der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden des Senats einzu-
holen.

§ 7
Evaluierung

Diese Verordnung wird nach Ablauf von drei Jahren seit 
ihrem Inkrafttreten von dem für Justiz zuständigen Mi-
nisterium überprüft.

§ 8
Übergangsregelung

Auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens noch nicht abge-
schlossene Erprobungen ist das bis zum 31. Dezember 
2022 geltende Recht anzuwenden, unter Ausnahme der 
Vorgaben zur dienstlichen Beurteilung nach Abschluss 
der Erprobung.

§ 9
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Düsseldorf, den 14. Dezember 2022

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Benjamin  L i m b a c h

– GV. NRW. 2022 S. 1106
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13. Änderung des Regionalplanes Arnsberg
Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis 
in der Stadt Erwitte und der Gemeinde Anröchte

Vom 14. Dezember 2022

Der Regionalrat Arnsberg hat in seiner Sitzung am 29. 
September 2022 die 13. Änderung des Regionalplanes 
Arnsberg – Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauer-
landkreis in der Stadt Erwitte und der Gemeinde An-
röchte im Regionalplan, festgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Arnsberg mit Bericht vom 4. Oktober 2022 – Aktenzei-
chen: 32.31.01-002 – gemäß § 19 Absatz 6 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 
(GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904) geändert worden 
ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei der Bezirksregierung Arnsberg (Regionalplanungsbe-
hörde) zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel  5 des 
Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694) geän-
dert worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. Da-
mit sind die Ziele gemäß §§ 4 und 5 des Raumordnungs-
gesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass gemäß §  11 Absatz  5 Satz  1 
des Raumordnungsgesetzes (ROG) eine nach § 11 Abs.1 
Nr.  1 und 2 ROG beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, nach § 11 
Abs.  3 ROG beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, eine nach § 11 Abs. 4 ROG beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über die Umweltprüfung sowie die Ent-
wicklung des Regionalplanes aus dem Landesentwick-
lungsplan, dessen Unwirksamkeit sich wegen Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften herausstellt (ge-
mäß §  15 des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-West-
falen), unbeachtlich wird, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung der Regionalplanänderung 
gegenüber der Bezirksregierung Arnsberg (Regionalpla-
nungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 13. Änderung des Regionalplanes Arnsberg 
kann Klage vor dem Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage 
ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu er-
heben.

Düsseldorf, den 14. Dezember 2022

Die Ministerin
für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Alexandra  R e n z

– GV. NRW. 2022 S. 1108
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